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Vorlesung Nebenstrafrecht

§ 3 Straßenverkehrsrecht

Wiederholungsfragen 

1.   Warum  erfüllt  ein  Fahrschüler,  der  während  des  Fahrschulunterrichts  einen
Fahrschulwagen fährt, nicht den Tatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG ?

2.  Macht sich ein Fahrlehrer,  der im Fahrschulauto auf dem Beifahrersitz  neben dem das
Fahrzeug steuernden Fahrschüler sitzt und alkoholisiert ist, aus § 316 StGB strafbar ?

3.  Kann der Tatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG in mittelbarer Täterschaft verwirklicht
werden ?

4. Schließt eine im Ausland erworbene Fahrerlaubnis die Erfüllung des Tatbestandes des § 21
Abs. 1 Nr. 1 StVG aus ?

5.  Welcher Unterschied besteht zwischen einer in den USA erworbenen Fahrerlaubnis und
einer in Belgien erworbenen Fahrerlaubnis im Hinblick auf die Erfüllung des Tatbestandes
des § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG ?

6. Welche rechtliche Wirkung hat eine Fahrerlaubnis bei § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG, wenn der
Fahrerlaubnisinhaber die Erteilung der Fahrerlaubnis durch Bestechung erwirkt hat?

7. Welche Bedeutung hat § 111 a StPO im Hinblick auf die Erfüllung des Tatbestandes des
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG ?

8.  Welche  strafrechtliche  Bedeutung  hat  bei  §  21  Abs.  1  Nr.  1  StVG  die  irrtümliche
Vorstellung, die erteilte – objektiv unwirksame – Fahrerlaubnis sei wirksam ?

9.  Wer  kann  den  Tatbestand  des  §  21  Abs.  1  Nr.  2  StVG  erfüllen,  wenn  Halter  des
Kraftfahrzeugs eine juristische Person ist ?

10. Kann das Kraftfahrzeug gem. § 21 Abs. 3 StVG eingezogen werden, wenn es nicht dem
Täter, sondern einem Dritten gehört ?



11.  Welche  Tatbestandsalternative  des  §  22  StVG  ähnelt  dem  Verfälschen  einer  echten
Urkunde (§ 267 Abs. 1 Alt. 2 StGB) ?

12. Welchem Urkundendeliktstatbestand des StGB ähnelt § 22 Abs. 1 Nr. 3 StVG ?

13.  Welche  Art  von  Urkunde  wird  hergestellt,  wenn  der  Täter  ein  amtlich  gestempeltes
Kraftfahrzeugkennzeichen an einem Kraftfahrzeug befestigt, für das dieses Kennzeichen nicht
bestimmt ist ?

14.  Wird der  Täter  aus § 22 Abs.  2  StVG schuldig  gesprochen,  wenn er  sich durch den
Gebrauch des Kraftfahrzeugs auch aus § 248 b Abs. 1 StGB strafbar  macht ?

15.   Ist  in  §  6  Abs.  1  PflVG  ein  Sonderdelikt  geregelt,  das  nur  vom  Halter  eines
Kraftfahrzeugs begangen werden kann ?

16. Mit welchen §§ des StGB-AT  hängt § 6 Abs. 3 PflVG zusammen ?
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